
SATZUNG 

über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 

Aufgrund des 5 51 des Sächsisches Straßengesetzes (SächsStrß) 
vom 21, Januar 1993 (SächsGVBl. vom 15. 02. 1993) und $ 4 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGem0) von 
21. April 1993 (SächsSVBl. S. 301) beschließt der Gemeinderat 
Horka am 15. 3. 19095 folgende Satzune: 

gı 
Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 

(1) Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlosse- 

nen Ortslage Gehwege nach Haßgabe dieser Satzung zu rei- 
nigen, bei Schneehäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und 
Eisglätte zu bestreuen. 

(2) Für die Unternehmen der Bahn gelten die Verpflichtungen 
dieser Satzung insoweit, als auf den ihren Zwecken dienen- 

den Grundstücken Gebäude stehen, die einen unmittelbaren 
Zugang zu der Straße haben. 

(3) Die Verpflichtungen des Absatzes 1 gelten nicht für die 
Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer, 
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Verpflichtete 

(1) Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Figentü- 
mer und Besitzer von Grundstücken, die an einer Straße 
liegen oder von ihr einen Zugang haben. 

Besitzer sind insbesondere Nieter und Pächter, die das Grund- 
stück ganz oder teilweise gebrauchen. 

Als Straßenanlieger gelten ferner auch die Eigentümer und 
Besitzer solcher Grundstücke, die von der Straße durch eine 
im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der Straßenbau- 
last stehende, nicht genutzte unbebaute Fläche getrennt 
sind, wenn der Abstand zwischen Grundstücksgerenze und Stra- 

ße nicht mehr als 10 mn beträst. 

(2) Sind mehrere nach dieser Satzung gemeinsan verpflichtet, 
so haben sie durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 

daß die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt 
werden, 

(3) Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlie- 
ger zur Räum- und Streupflicht verpflichtet, auf deren 
Seite der Gehweg verläuft,
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Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 

(1) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die ausschließlich 
dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten Flächen ohne 
Rücksicht auf ihren Ausbauzustand und, falls solche nicht 
oder nur schmale Sicherheitsstreifen vorhanden sind, die 
seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite 
von 1,50 m.Gehwege sind auch Verbindungsfußwege. 

Gleiches gilt für gemeinsame Rad- und Fußwege. 

{2} Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zugang zur sie er- 
schließenden Straße oder liegen sie hintereinander zur 
gleichen Straße, so erstrecken sich die gemeinsam zu er- 
füllenden Pflichten nach dieser Satzung auf den Gehweg, 
der vor den unmittelbar angrenzenden Grundstücken liegt. 

(3) Im Zweifel entscheidet die Gemeinde, auf welchen Teil des 
Gehweges sich die Verpflichtungen der Straßenanlieger nach 
dieser Satzung erstrecken, 
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Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeit 

(1) Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung 
von Schmutz, Unrat sowie Unkraut und Laub. Der Umfang der 
Reinigungspflicht bestimmt sich nach den Befürfnissen des 
Verkehrs und der öffentlichen Ordnung. 

(2) Die Gehwege sind bei Bedarf, mindestens wöchentlich vor 
Sonntagen sowie vor gesetzlichen Feiertagen ohne Aufforde- 
rung zu reinigen. 

(3) Bei der Gehwegreinigung ist der Staubentwicklung durch Be- 
sprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere 
Umstände, wie Frostgefahr oder ausgerufener Wassernotstand, 
entgegenstehen. 

(4) Beim Reinigen darf der Gehweg nicht beschädigt werden. Der 
Kehrricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder dem Nach- 
barn zugeführt, noch in die Straßenrinne, in sonstige EBnt- 
wässerungsanlagen und offenen Abzugsgräben geschüttet werden. 
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Umfang des Schneeräumens 

(1) Die Gehwege sind auf eine solche Breite von Schnee oder 
auftauendem Eis zu räumen, daß die Flüssigkeit und Sicher- 

heit des Fußgängerverkehrs gewährleistet ist, sie sind min- 
destens in einer Breite von 1,00 mn zu räunen.
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(2) Der geräumte Schnee und das auftauende Bis ist auf dem rest- 

lichen Teil des Gehweges, soweit der Platz dafür nicht aus- 

reicht, am Rande der Fahrbahn anzuhäufen. Die Straßenrinne 

und die Straßeneinläufe sind freizuhalten. 

(3) Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen vor 
den Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, 
daß eine durchgehende Benutzbarkeit der Gehwegfläche gewähr- 
leistet ist. Tür jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur 
Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1,50 m zu räunen. 

(4) $ 4 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. 
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Beseitigung von Schnee und Eisglätte 

(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh- 
wege und die weiteren in $ 3 genannten Flächen sowie die 

Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, daß sie 

vom Fußgänger bei Beachtung der nach den Umständen gebote- 
nen Sorgfalt ohne Gefahr benutzt werden können. 

Die Streupflicht erstreckt sich auf die nach $ 5 Abs. 1 
zu räumende Fläche. 

(2) Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material, wie Sand und Splitt 
zu verwenden. Die Verwendung von auftauenden Mitteln ist 
verboten. 

(3) SS 4 Abs. 4 Satz 1 gelten entsprechend. 

(4) Sind die Absätze 1 und 2 bei großen Schneemassen nicht mehr 
zu gewährleisten, so ist die Gemeindeverwaltung für die 

Entsorgung verantwortlich. 
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Zeiten für das Schneeräumen und das Beiseitigen von 
Schnee- und Eisglätte 

Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, an Sonn- und gesetz- 
lichen Feiertagen bis 8.30 Uhr geräumt und bestreut sein. 

Wenn tagsüber Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auf- 
tritt, ist nach Möglichkeit unverzüglich, bei Bedarf auch 
wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 

20.00 Uhr. 
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Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von 8 17 der Satzung handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen dieser Satzung



zuwiderhandelt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt- 
machung in Kraft. 

Sie wird hiermit ausgefertigt. 

Horka, den Ag: O3. 19945 

ich. 
Nitschke 

Bürgermeister 

 


